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001 Verwaltungsrecht allgemein

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §5 Abs1;

VwRallg;

1. AWG 2002 § 5 heute

2. AWG 2002 § 5 gültig ab 11.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2021

3. AWG 2002 § 5 gültig von 21.06.2013 bis 10.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2013

4. AWG 2002 § 5 gültig von 16.02.2011 bis 20.06.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 9/2011

5. AWG 2002 § 5 gültig von 02.11.2002 bis 15.02.2011

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/07/0017 E 28. April 2005 VwSlg 16608 A/2005 RS 6 (hier nur erster Satz)

Stammrechtssatz

Nach den Materialien zu § 5 Abs. 1 AWG 2002 (RV 984 BlgNR 21.GP) ist unter einer "unmittelbaren Verwendung" im

Sinn dieser Bestimmung der Einsatz der Abfälle oder der aus ihnen gewonnenen Sto>e ohne einen weiteren

Behandlungsschritt statt eines Primärrohsto>es oder eines Produktes aus Primärrohsto>en zu verstehen. Werden z.B.

Kunststo>abfälle sortiert, zerkleinert und anschließend bei der Kunststo>produktion wieder eingesetzt, so liegt erst

mit dem Einsatz in der Kunststo>produktion eine "unmittelbare Verwendung" vor.Nach den Materialien zu Paragraph

5, Absatz eins, AWG 2002 Regierungsvorlage 984 BlgNR 21.GP) ist unter einer "unmittelbaren Verwendung" im Sinn

dieser Bestimmung der Einsatz der Abfälle oder der aus ihnen gewonnenen Sto>e ohne einen weiteren

Behandlungsschritt statt eines Primärrohsto>es oder eines Produktes aus Primärrohsto>en zu verstehen. Werden z.B.

Kunststo>abfälle sortiert, zerkleinert und anschließend bei der Kunststo>produktion wieder eingesetzt, so liegt erst

mit dem Einsatz in der Kunststoffproduktion eine "unmittelbare Verwendung" vor.
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